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Ergebnisprotokoll Technischer Ausschuss 

09.10.2024, Nr. TA 2024/07 

 

 
öffentlich 

 

 

1. Sanierung Schussenbrücke und Fahrbahnbelag, Meersburger Straße, stadteinwärts  

- Sachbeschluss 

Vorlage: 2024/244 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Der vorliegenden Planung zur Sanierung der Schussenbrücke und Fahrbahnbelag, 

Meersburger Brücke, stadteinwärts in Höhe von 400.000 € wird zugestimmt. 

 
2. Die Ingenieurleistungen werden nach HOAI an das Ing. Büro Wasser-Müller, Biberach, 

vergeben. 

 
3. Die Finanzierung der Sanierungsmaßnahme erfolgt über die im kommenden Doppel-

haushalt 2025/2026 vorgesehenen Mittel für 2025 in Höhe von 400.000.-€. 

 
4. Der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung von 400.000 € wird zugestimmt. Diese 

wird bei Auftrag 765541004010 "Wiederaufbau Eschersteg" entsprechend reduziert.  

 

 

 

 

2. Anerkennung von Schlussabrechnungen 

- Projekte Amt für Architektur und Gebäudemanagement 

- Vorberatung 

Vorlage: 2024/245 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 

Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt. 

 

Hinweis: Die Anerkennung der Schlussrechnung zur Naturgruppe Schmalegg wird im  

Ortschaftsrat Schmalegg vorberaten.  
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3. Bebauungsplan "Andermannsberg - Neuaufstellung" und die örtlichen Bauvorschriften 

hierzu 

- Aufstellungsbeschluss 

Vorlage: 2024/243 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 
1. Für das Gebiet "Andermannsberg - Neuaufstellung" ist ein Bebauungsplan und die örtli-

chen Bauvorschriften hierzu entsprechend der Umgrenzung im Lageplan des Stadtpla-
nungsamtes vom 18.09.2024 aufzustellen. 

 
2. Der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

öffentlich bekannt zu machen. 

 
3. Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffent-

lich zu unterrichten und die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen.  

 

 

 

 

4. Ausschreibung der Unterhaltsreinigung für die Gebäude der Stadt Ravensburg 

- Voberatung 

Vorlage: 2024/222 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 
1. Das Amt für Architektur und Gebäudemanagement wird beauftragt, die obenstehenden 

Reinigungsleistungen in Form eines Rahmenvertrages mit maximal 5-jähriger Laufzeit 
auszuschreiben. Die Vergabekriterien beinhalten neben dem Preis auch Qualitätssiche-

rung und Personalkonzept. 

 
2. Das Amt für Architektur und Gebäudemanagement wird ermächtigt, den Auftrag nach 

Prüfung und Wertung an den nach den genannten Bewertungskriterien bestplatzierten 
Bieter zu vergeben. 

 
3. Die Finanzierung erfolgt über das planmäßige Budget der Gebäudereinigung, das fester 

Bestandteil des Haushalts ist.  
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5. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage) 

 

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtplanungsamt 

10.10.2024 

 

 

gez. Claudia Rothenhäusler 

Schriftführung 
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